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V e r w a l t u n g s r e c h t
Kein Betreuungsanspruch ohne Nach
weis einer Masernschutzimpfung oder 
einer Kontraindikation
Einem dreijährigen Kind kann der Zu-
gang zu einer Kindertageseinrichtung 
verwehrt werden, wenn die nach dem 
Infektionsschutzgesetz für den Besuch 
von Gemeinschaftseinrichtungen er-
forderliche Masernschutzimpfung oder 
eine entsprechende Kontraindikation 
nicht hinreichend nachgewiesen ist. Dies 
hat das Oberverwaltungsgericht Nord- 
rhein-Westfalen in einem Eilverfahren 
entschieden.

Dem antragstellenden dreijährigen Jun-
gen war trotz eines wirksamen Betreu-
ungsvertrags der Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung in der Stadt Erkelenz 
verwehrt worden, weil seine Eltern für 
ihn weder einen Nachweis über ausrei-
chenden Impfschutz oder eine Immunität 
gegen Masern noch ein ärztliches Zeug-
nis über eine medizinische Kontraindika-
tion hinsichtlich der Impfung vorgelegt 
hatten. Die Eltern beriefen sich darauf, 
dass eine Impfung wegen diverser Aller-
gien, unter anderem gegen verschiedene 
Inhaltsstoffe der Masernschutzimpfung, 
nicht in Betracht komme und legten ein 
entsprechendes Attest des behandelnden 
Arztes vor.
Zur Begründung führten die Richter aus: 
Der erforderliche Nachweis über eine 

Kontraindikation sei trotz Vorlage des At-
testes nicht erbracht, da erhebliche Zwei-
fel am Beweiswert des - jedenfalls auf 
Plausibilität nachprüfbaren - ärztlichen 
Zeugnisses bestehen. Aus einer nachfol-
genden ärztlichen Bescheinigung ergebe 
sich, dass der Feststellung der Impfunver-
träglichkeit keine medizinisch anerkannte 
Testung bzw. Diagnostik zugrunde gele-
gen habe, sondern sie lediglich auf den 
Angaben der Eltern beruhte. Dass es in 
der Vergangenheit bei dem Kind zu teil-
weise erheblichen allergischen Reakti-
onen auf andere Stoffe wie Birken- oder 
Haselpollen gekommen sei und damit 
möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko 
für eine allergische Impfreaktion bestehe, 
reiche auch für einen Erfolg im Eilverfah-
ren nicht aus, zumal nach ärztlichen An-
gaben eine nähere allergologische Abklä-
rung mittels eines Prick-Tests möglich sei.
Die maßgebliche Regelung des Infekti-
onsschutzgesetzes sei auch nicht in einer 
Weise offensichtlich verfassungswidrig, 
dass ihre Nichtanwendung im Eilverfah-
ren in Betracht komme. Das Bundesver-
fassungsgericht habe zudem in seinem 
Beschluss vom 11. Mai 2020 - 1 BvR 
469/20 -, betreffend die Verfassungsmä-
ßigkeit des Nachweises über eine Ma-
sernschutzimpfung bzw. Kontraindikation 
das Interesse der Eltern und Kinder auf 
Betreuung in einer Gemeinschaftseinrich-
tung gegenüber dem öffentlichen Inte-
resse, infektionsbedingte Risiken für Leib 
und Leben einer Vielzahl von Personen 
abzuwehren, zurücktreten lassen.
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 29.10.2021 – 12 B 1277/21 –

M i e t r e c h t
Mieter muss hohe Betriebskosten wegen 
Wasserverlustes durch defekten Spülka
sten zahlen
Kommt es wegen eines defekten Spülka-
stens zu einem Wasserverlust, muss der 
Wohnungsmieter die daraus entstehen-
den erhöhten Betriebskosten grundsätz-
lich zahlen. Denn von einem Mieter kann 
erwartet werden, den erhöhten Wasser-
verbrauch zu bemerken und dementspre-
chend tätig zu werden. Dies hat das Land-
gericht Hanau entschieden.
Aufgrund eines Defektes am Spülkasten 

der Toilette einer Wohnung kam es zu 
einem erhöhten Wasserverbrauch. Die 
Betriebskostenabrechnung wies einen 
Zahlungsbetrag in Höhe von ca. 1.800 
Euro auf. Die Mieterin der Wohnung 
weigerte sich, den Betrag zu zahlen. Sie 
gab an, wegen ihrer überwiegenden Ab-
wesenheit den hohen Wasserverbrauch 
nicht bemerkt zu haben. Vielmehr habe 
die Vermieterin die Kontrolle der Wasser-
leitungen pflichtwidrig unterlassen. Die 
Vermieterin ließ dies nicht gelten und er-
hob Klage auf Zahlung.

Das Amtsgericht Hanau gab der Klage 
statt. Es nahm eine Pflichtverletzung der 
Mieterin im Zusammenhang mit dem 
durch den defekten Spülkasten der Toi-
lette entstandenen Wasserverlust an. Ge-
gen diese Entscheidung richtete sich die 
Berufung der Mieterin. Das Landgericht 
Hanau bestätigte die Entscheidung des 
Amtsgerichts. Seiner Ansicht nach sei es 
nicht vorstellbar, dass ein massiver durch 
einen defekten Spülkasten verursachter 
Wasserverlust bei einem Mindestmaß 
an Aufmerksamkeit, das ein Mieter einer 
Wohnung dem Vermieter aufgrund seiner 
Obhutspflicht schuldet, über mehrere Mo-
nate hinweg unerkannt bleibt. Die ange-
führte Abwesenheit sei unbeachtlich, da 
auch der häufig ortsabwesende Mieter ei-
ner Wohnung eine regelmäßige Kontrolle 
der Mietrache schulde. Nach Auffassung 
des Landgerichts sei der Vermieter im Fall 
eines erhöhten Wasserverbrauchs nicht 
ohne weiteres zur Kontrolle der Wasser-
leitungen des Hauses verpflichtet, welche 
im Übrigen den Defekt am Spülkasten 
nicht zwingend umfasst hätte.
Landgericht Hanau,
Beschluss vom 30.12.2020 – 2 S 123/19 –
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: dawr.de, Fotolia.com

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t
Keine künstliche Befruchtung bei gleich
geschlechtlichen Paaren zulasten der 
Krankenkasse
Gleich geschlechtliche Paare haben keinen 
Anspruch gegen die gesetzlichen Kranken-
kassen auf eine Kinderwunschbehandlung. 
Dies hat das Bundessozialgericht entschieden.

Medizinische Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung einer Schwangerschaft sind nach § 
27 a Absatz 1 Nummer 4 SGB V nur dann 
der Krankenbehandlung und damit den 
Leistungen der Krankenversicherung zuzu-
rechnen, wenn ausschließlich Ei- und Sa-
menzellen der Ehegatten verwendet wer-
den (sogenannte homologe Insemination). 
Der Gesetzgeber ist von Verfassung wegen 
nicht gezwungen, auch eine Kinderwunsch-
behandlung unter Verwendung von Spen-
dersamen (sogenannte heterologe Insemi-
nation) vorzusehen.
Die Gewährung von Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung unterliege einer 
weitreichenden Einschätzungsprärogative 
des Gesetzgebers. Der Versicherungsfall 
des § 27 a SGB V gehe von einer grund-
sätzlich bestehenden Zeugungsfähigkeit 
des Ehepaars aus, die durch die Leistun-
gen nach § 27 a SGB V unterstützt werden 
solle. Zwar erkenne die Vorschrift als sozi-
ale Komponente die Erfüllung des Kinder-
wunsches innerhalb einer bestehenden Ehe 
als Behandlungsziel an. Sie knüpfe darüber 
hinaus jedoch den Leistungsanspruch an 
das krankheitsähnliche Unvermögen - bei 
eingeschränkter, aber nicht aufgehobener 
Zeugungsfähigkeit - Kinder auf natürlichem 
Weg in der Ehe zu zeugen.
Die Entscheidung, diese individuelle krank-
heitsähnliche Komponente durch die För-
derung der künstlichen Befruchtung nur 
mit eigenen Ei- und Samenzellen der Ehe-
leute nicht vor der sozialen zurücktreten 
zu lassen, sei vor dem Hintergrund der im 
Wesentlichen auf die Krankenbehandlung 
ausgerichteten gesetzlichen Krankenver-
sicherung gerechtfertigt. Die Klägerin be-
gehrt dagegen statt der bloßen Überwin-
dung einer krankheitsähnlichen Situation 
die Kompensation einer - in dieser Eheform 
- nicht bestehenden Zeugungsfähigkeit 
mittels heterologer Insemination. Zu einer 
anderen Bewertung zwinge auch nicht die 
Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. 
Der Gesetzgeber habe hiermit zwar die 
gleichgeschlechtliche Ehe an die gemischt-
geschlechtliche Ehe angleichen wollen. Aus 
diesem Anliegen folge aber nicht die Pflicht, 
die zeugungsbiologischen Grenzen einer 
solchen Ehe mit Mitteln der gesetzlichen 
Krankenversicherung auszugleichen.
Bundessozialgericht,
Beschluss vom 10.11.2021 – B 1 KR 7/21 R –

B e a m t e n r e c h t
Eingetragene Lebenspartnerin hat An
spruch auf Sonderurlaub zur Betreuung 
des gemeinsamen Sohnes
Das Verwaltungsgericht Berlin hat ent-
schieden, dass eine eingetragene Le-
benspartnerin Anspruch auf Sonderur-
laub unter Fortzahlung der Bezüge zur 
Betreuung des gemeinsamen von ihrer 
Lebenspartnerin geborenen Kindes hat.
Die Klägerin war als Beamtin am Kammer-
gericht Berlin tätig. Ihre eingetragene 
Lebenspartnerin gebar ihren mithilfe 
einer ärztlich unterstützten künstlichen 
Befruchtung und einer Samenspende 
gezeugten, gemeinsamen Sohn. In der 
Folge erkrankte sie so schwer, dass die 
Klägerin die Betreuung des in ihrem 
Haushalt lebenden Sohnes übernehmen 
musste. Zu diesem Zweck beantragte sie 
bei ihrem Dienstherrn die Gewährung 
von Sonderurlaub unter Fortzahlung der 
Bezüge. Dies lehnte das Kammergericht 
ab. Die Klägerin legte Widerspruch ein, 
den die Senatsverwaltung für Justiz, Ver-
braucherschutz und Antidiskriminierung 
mit der Begründung zurückwies, die Klä-
gerin habe keine rechtliche Elternstel-
lung inne. Hiergegen wandte sich die 
Klägerin u.a. mit der Begründung, in die 
Geburtsurkunde habe sie nicht eingetra-
gen werden können.
Die 36. Kammer hat der Klage stattge-
geben. Nach der Sonderurlaubsverord-
nung sei Tatbestandsvoraussetzung 
der Gewährung von Sonderurlaub das 
Vorliegen eines „besonders wichtigen 
Grundes“. Die Auslegung, dass die Be-
treuung eines Kindes nur dann einen 
„wichtigen Grund“ darstelle, wenn es sich 
um leibliche oder angenommene Kinder 
handele, nicht aber um Stief- oder Pfle-
gekinder verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 
GG - das Recht auf Gleichheit - und Art. 
6 Abs. 1 GG - den Schutz der Familie. 
Die Ungleichbehandlung einer Beam-
tin, welche die rechtliche Elternstellung 
für ein in ihrem Haushalt lebendes Kind 
innehat, mit einer Beamtin, welche kei-
ne rechtliche Elternstellung innehat, sei 
sachlich nicht gerechtfertigt. Sinn und 
Zweck der Gewährung von Sonderur-
laub im Falle der schweren Erkrankung 
der Betreuungsperson sei es, Beam-
tinnen und Beamten die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erleichtern. 
Diesen Zweck erfülle die Gewährung 
von Sonderurlaub auch im Falle einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft mit 
gemeinsamem Kind. Die rechtliche El-
ternstellung gegenüber dem betreu-
ungsbedürftigen Kind sei kein sachliches 
Differenzierungskriterium. Das Grund-
gesetz schütze die tatsächliche Lebens- 
und Erziehungsgemeinschaft von Eltern 
und Kindern als Familie und setze nicht 
den Bestand rechtlicher Verwandtschaft 
voraus. Damit sei auch die sozial-famili-
äre Gemeinschaft geschützt, die aus den 
eingetragenen Lebenspartnerinnen und 
dem leiblichen bzw. angenommenen 
Kind bestünde.
Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 09.09.2021 – VG 36 K 68/19 –

M i e t r e c h t
Fristlose Kündigung wegen ständigen 
Kinderlärms zur nächtlichen Ruhezeit
Kommt es in den nächtlichen Ruhezeiten 
wiederholt zu Kinderlärm, so rechtfertigt 
dies die fristlose Kündigung des Mietver-
trags. Das Toleranzgebot gegenüber Kin-
derlärm gilt nicht grenzenlos. Dies hat das 
Landgericht Berlin entschieden.
Zwischen Oktober 2018 und März 2019 ha-
ben die Mieter einer Wohnung in Berlin den 
Hausfrieden nachhaltig durch Lärmbelästi-
gungen gestört. Es kam durch die Kinder 
der Mieter zu lauten Streitereien, Geschrei, 
Gebrüll und Türenknallen in den nächt-
lichen Ruhezeiten ab 22 Uhr. Da wieder-
holte Abmahnungen zu keiner Besserung 
der Situation führten, wurde den Mietern 
schließlich fristlos und ordentlich gekündi-
gt. Da sich die Mieter nachfolgend weiger-
ten, die Kündigung zu akzeptieren, erhob 
die Vermieterin Räumungsklage.

Das Amtsgericht Berlin-Neukölln gab der 
Räumungsklage statt. Seiner Auffassung 
nach sei die fristlose Kündigung wirksam. 
Denn die Mieter hätten ihre Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf andere Mieter nicht 
unerheblich verletzt. Zwar könne Kinder-
lärm selbst in Ruhezeiten nicht ganz ausge-
schlossen werden. Mitmieter müssten aber 
nicht permanente Lärmbelästigungen bzw. 
sich ständig wiederholenden Kinderlärm zu 
Ruhezeiten hinnehmen. Gegen diese Ent-
scheidung richtete sich die Berufung der 
Mieter.
Das Landgericht Berlin bestätigte die Ent-
scheidung des Amtsgerichts. Unabhängig 
vom Vorliegen der Voraussetzungen einer 
fristlosen Kündigung, sei jedenfalls die or-
dentliche Kündigung gemäß § 573 Abs. 2 
Nr. 1 BGB wirksam. Die Mieter hätten ihre 
mietvertraglichen Pflichten verletzt, indem 
sie entgegen dem nachbarlichen Rücksicht-
nahmegebot erhebliche Lärmbelästigungen 
zu verschulden haben.
Zwar sei Kinderlärm grundsätzlich privile-
giert, so das Landgericht. Das Toleranzge-
bot der Gesellschaft gegenüber Kinderlärm 
finde aber seine Grenzen dort, wo nächt-
liche Ruhezeiten durch die Einwirkung Er-
wachsener eingehalten werden können, 
dies aber nicht geschehe.
Landgericht Berlin,
Beschluss vom 30.07.2021 – 65 S 104/21 –
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